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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.07.1994

Norm

DSt 1990 §25

Rechtssatz

Angriffe des Beschuldigten auf die Standesvertretung in der Presse rechtfertigten keine Delegierung (Bkd 17/81).

Entscheidungstexte

15 Bkd 1/94

Entscheidungstext OGH 04.07.1994 15 Bkd 1/94

11 Bkd 4/97

Entscheidungstext OGH 23.02.1998 11 Bkd 4/97

Beisatz: Das dem Disziplinarbeschuldigten zustehende Recht der freien Meinungsäußerung und seine

ungehinderte Ausübung kann, mag es auch die Institution der Rechtsanwaltskammern als solche und die

Tätigkeit der Disziplinarräte betreffen, nicht die Besorgnis begründen, alleine dadurch seien sämtliche Mitglieder

des Disziplinarrates diesem gegenüber befangen. (T1)
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